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11597 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über den Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Sicherheitspolizeigesetz geändert wird  

Die Abgeordneten Dr. Christian Stocker, Mag. Georg Bürstmayr, Kolleginnen und Kollegen haben den 
dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zugrundeliegenden Initiativantrag am 13. Juni 2024 
im Nationalrat eingebracht und – auszugsweise – wie folgt begründet: 
„Hauptgesichtspunkte des Entwurfs: 
Mit dieser Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) soll insbesondere sowohl der behördeninterne als 
auch der -externe Informationsaustausch im Rahmen der Strafrechtspflege an moderne Kommunikations-
möglichkeiten angepasst werden. So soll einerseits eine Rechtsgrundlage für einen gemeinsamen 
Aktenindex der Sicherheitsbehörden im Dienste der Strafrechtspflege geschaffen werden. Andererseits 
sollen die rechtlichen Voraussetzungen für die elektronische Kommunikation im Bereich der 
Strafrechtspflege für die Sicherheitsbehörden als Kriminalpolizei implementiert werden. Dadurch soll in 
Zukunft auch in diesem Bereich eine sichere elektronische Kommunikation zwischen den 
Sicherheitsbehörden und den Gerichten, Staatsanwaltschaften, Vollzugsbehörden sowie bestimmten 
sonstigen Teilnehmern am Strafverfahren stattfinden können. 
Des Weiteren soll § 41 ergänzt und die Möglichkeit der Erlassung einer besonderen 
Durchsuchungsanordnung auch für Einrichtungen und Anlagen, die für gefährliche Angriffe gegen Leben 
oder Gesundheit einer größeren Zahl von Menschen als besonders anfällig zu erachten sind, geschaffen 
werden. 
Außerdem wurden die Ausführungen des Verfassungsgerichtshofs in seinem Erkenntnis zu G72-74/2019, 
G181-182/2019 vom 11.12.2019 aufgegriffen, um – in Umsetzung der im aktuellen Regierungsprogramm 
vorgesehenen „Weiterentwicklung von Maßnahmen gegen Gewalt, Einbruch, Raub und Diebstahls-
delikte“ – den polizeilichen Einsatz von bildverarbeitenden technischen Einrichtungen zum Kennzeichen-
abgleich für sicherheits- und kriminalpolizeiliche Fahndungszwecke im bestehenden verfassungs-
rechtlichen Rahmen wieder zu ermöglichen. 
Um den Informationsfluss zu verbessern, soll es künftig möglich sein, zur Unterstützung bei der 
Koordination von Einsätzen Bild- und Tonmaterial in Echtzeit in die Landesleitzentralen bzw. das 
Lagezentrum des BMI zu übertragen. 
Neben einer nach dem Vorbild der Strafprozessordnung vorgenommenen Anpassung von Auskunfts-
verlangen an die seit Inkrafttreten des neuen europäischen Datenschutzregimes bestehenden Erfordernisse 
und einer Verbesserung zur Klärung der Identität von Hilflosen soll zur Verwaltungsvereinfachung die 
Regelung hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit für die Kostenersatzpflicht bei sicherheitspolizeilichen 
Einsätzen präzisiert werden.“ 
 
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 9. Juli 2024 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Markus Stotter, BA. 
An der Debatte beteiligte sich das Mitglied des Bundesrates Günter Pröller. 
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Bei der Abstimmung wurde mehrstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben (dafür: V, G, dagegen: S, F). 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Markus Stotter, BA gewählt. 

Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, 
gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2024 07 09 

 Markus Stotter, BA Mag. Harald Himmer 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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